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1.  Festlegung der Kategorien für die Zweckwidmung der Studienbeiträge durch die 
Studierenden für das Sommersemester 2005 - Beschluss des Senats der Montanuniversität 
Leoben vom 26.01.2005 gemäß § 25 Abs. 1 Zif. 13 UG 2002  


Es werden folgende Kategorien festgelegt: 


1. Einführung eines EDV-gestützten Informations- und Anmeldungssystems    (Code     "Campus 
OnLine") 


2. Erneuerung der Computerausstattung für Studierende (Hard- und Software, z.B. BitCorner, 
HilbertRaum etc.) 


3. Neueinrichtung von Hörsälen 
4. Finanzielle Zuschüsse für Pflichtexkursionen und Sprachkurse an der Montanuniversität 


Leoben 
       


 
Der Senatsvorsitzende: 


O.Univ.Prof.Dr. P. KIRSCHENHOFER 
 
 
 
2. Einteilung des Studienjahres 2005/2006 - Beschluss des Senats der Montanuniversität    


Leoben vom 26.01.2005 gemäß § 52 UG 2002  
 


Folgende Einteilung wurde beschlossen: 
Dauer des Wintersemesters: 01.10.05-03.02.06 
Zulassungsfrist: 12.09.05-21.10.05 
Nachfrist: 24.10.05-30.11.05 
Weihnachtsferien: 19.12.05-06.01.06 
Semesterferien: 06.02.06-17.02.06 
Akademische Feier - Weihnachten: 16.12.05 
 
Dauer des Sommersemesters: 20.02.06-30.06.06 
Zulassungsfrist: 20.02.06-24.03.06 
Nachfrist: 27.03.06-30.04.06 
Osterferien: 10.04.06-05.05.06 
Sommerferien: ab 03.07.06 
Akademische Feier - Ostern: 07.04.06 
Akademische Feier - Sommer: 30.06.06 


 
 


Der Senatsvorsitzende: 
O.Univ.Prof.Dr. P. KIRSCHENHOFER 


 


 


3. Satzungsteil  Studienrechtliche Bestimmungen (Ergänzung) - Beschluss des Senats vom 
26.01.2005 gemäß § 25 Abs. 1 Zif. 1 UG 2002  
 
Gleichwertigkeit von Bakkalaureatsstudien: 
 
1) Mit dem Abschluss eines an der Montanuniversität eingerichteten Bakkalaureatsstudiums ist 


die fachliche Berechtigung zur Aufnahme von allen Magisterstudien derselben Studienrichtung 
(im Sinne der letzten Fassung des UniStG) gegeben. 


2) In den Curricula für die Magisterstudien kann geregelt werden, welche von Abs. 1 nicht 
erfassten Studienabschlüsse an der Montanuniversität oder an anderen anerkannten in- oder 
ausländischen  postsekundären Bildungseinrichtungen auch zur Aufnahme des betreffenden 
Magisterstudiums an der Montanuniversität berechtigen. Wenn es zur Erreichung der vollen 
Gleichwertigkeit erforderlich ist, können in den Curricula auch entsprechende Auflagen 
vorgesehen werden. 







3) Die Feststellung der Gleichwertigkeit von Studienabschlüssen an anerkannten in- oder 
ausländischen  postsekundären Bildungseinrichtungen kann auch im Rahmen eines 
Gleichwertigkeitsabkommens getroffen werden. In diesem Fall hat die Rektorin bzw. der 
Rektor vor Abschluss dieses Abkommens ein Gutachten der fachzuständigen 
Curriculumskommission einzuholen. 


4) Am Tag des Inkrafttretens dieser Bestimmungen bereits abgeschlossene 
Gleichwertigkeitsabkommen bleiben von dieser Regelung unberührt. Sie sind auch weiterhin 
anzuwenden. 


5) Ungeachtet der Abs. 1 bis 4 kann das Rektorat nach Einholung eines Gutachtens der bzw. 
des fachzuständigen Studiengangsbeauftragten über die Gleichwertigkeit Studienwerberinnen 
und Studienwerber auch durch individuellen Bescheid zum Magisterstudium zulassen. Wenn 
es zur Erreichung der vollen Gleichwertigkeit erforderlich ist, sind im Zulassungsbescheid die 
erforderlichen Auflagen aufzunehmen. 


 
 


Der Senatsvorsitzende: 
O.Univ.Prof.Dr. P. KIRSCHENHOFER 


 
 
 
 
 
 





